
 
 

Wer kann Pate oder Patin werden? 
 
 
 
 
 
 
 

• Alle getauften Christinnen und Christen, die einer der Kirchen der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) angehören. 

 
• Evangelische Christen müssen mindestens 14 Jahre alt sein. 

 
• Mindestens ein Pate muss Mitglied einer evangelischen Landeskirche sein, 

der Zweite muss Mitglied einer in der ACK zusammengeschlossenen Kirchen 
sein. 

 
• Wer Pate oder Patin werden möchte, muss eine Patenbescheinigung seiner 

eigenen Kirchengemeinde vorlegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


